
Gerichtsfei : i en.
,s

1 . An den Sonn - und gebothenen Feiertagen.
2 . Vom Weihnachtstage bis an den Tag heil . 3 Könige.
3 . Bomi Palmsonntage bis an den Ostermontag.
4 An den 3 Bethtagen in der Kreuzwoche.

5 . V . m Fronleichnamstage bis an den folgenden Don¬
nerstag.

Lei Berggerichien nur an den Sonn - und gebothenen
Feiertagen , und den öffentlichen Bethlasen.

Normatage,
an welchen alle Schauspiele , Tänze , öffentliche Belustigungen rc. in den k. k. Sraaten untersagt sind.

Aschermittwoch.
19 . Febr . ( Joseph deS II . Sterbetag )
r« Febr . ( Leopold deS II . Sterbetag)
Maria Verkündigung.
Vom Palmsonntage bis einschließig Ostersonntag.

, LeopoldStag " im Srzherzogthume Oesterreich.
^ Vom 22 . bis 25 . December.
Im lombardisch - venezianischen Königreiche ' führen die Alma«

nache noch auf:

Pfingstsonntag . 7 . April . ( Sterbetag der Kaiserin » Maria Ludovica .)
FronleicbnamStag . 12 . April . ( Sterbetag der Kaiserin » Maria Theresia . )
Maria Geburt . 14 . Mai . ( Sterbetag der Kaiserin « Ludovica , Mutter Sr.

Majestät deS Kaisers . )
A n m er ku n g . DaS sogenannte rernpus sacrum vom Advent bis zum Feste der h . 3 Könige einschließig und vom An¬

fänge der Fasten bis zum 1 . Sonntage nach Ostern muß strenge gehalten werden . Weder Bälle , noch Tanzmusiken haben an
allen gebothenen Fasttagen , als Quatembertagen , an den strengen Vigilien vor den höchsten Festtagen des Jahrs , und
an den Freitagen und Samstagen Statt zu finde « . Bälle mit Masken und Redouten dürfen in der Regel nur in der
Residenz und in den Provinzial - Hauptstädten , und nur vom 7 . Januar bis einschließig Faschingdienstag , und nur Aus¬
nahmsweise und mit besonderer Erlaubnis ' in einer oder der andern großen Stadt , an einem oder dem andern Tage
au ^ er jener Zeit Statt finden Tanzmusik , und sowohl öffentliche als Privatbälle bleiben untersagt : in der ganzen Ad¬
ventzeit und in den darauf folgenden Wochen bis einschließig h . 3 Könige ; in der ganzen Fastenzeit und der darauf
folgender , Woche bis einschließig den -r . Sonntag nach Ostern , an alle» kirchlichen Fasttagen , und an den Freitagen
und Samstagen des ganzen JahrS . Tanzmusiken und Schauspiele dürfen nur eine Stunde nach geendigtem nach¬
mittägigen Gottesdienste beginnen ; jene dürfen an den Vorabenden der Freitage , der Festlage und gebothenen Feier¬
tage nicht über 12 Uhr Mitternacht Lauern . Wie lange sich ihre Dauer außer diesen Tagen erstrecken dürfe , wird von
der betreffenden Obrigkeit besonders bestimmt , und in dem hierzu ausges - rtigten Erlaubnißscheine ausgedrückr.

Geldwesen in den k. k - Staaten.

Goldmünzen , welche gesetzlichen Umlauf haben. K . K . yfterr. und Kremnitzer einfache Dukaten H fl.
30 kr . , doppelte y fl . , niederländische ganze Souoerainsd ' or 13 fl . s0 kr . , halbe 6 fl . HO kr . , alte holländische
Ducaien gerändert und vollwichtig H fl« 30 kr. C. M.

Di « Schwere der vorstehenden Geldsorten nach dem ordinären 60 Grän schweren Dukaten - Gewichte ist : der
einfache Ducaren , so wie der alte Holländer zu H4 fl. m 60 Gran . Doppelducaten 120 Grän . Ganzer Souoe-
raind ' or 5 Ducaren t ! Grau , halber I Dukaten 354 Grän . Alle diese Goldmünzen müssen vollwichtig seyu . Als
» 0 l l w i ch rig werden die k. k. österr . und Kren nitzer einfachen und doppelten Ducaten , dann die k. k. öflerr.
ruederländ . ganzen und halben Souverainöd ' or angenomn en , »rinn in der Abnagung mit einem dem Goldstücke
angehang. en D uccnengrän das bestimmte Gewicht nicht vorschlägt , mithin wenigstens iustehet ; bei den angeführ¬
ten allen Hvllander - Ducaten aber , wenn sie gerändert sind , und , n der Abwägung mit einem dem Goldstücke äuge-
yängren Ducatengran das Goldstück vorschlägt. Ungewichtige Goldmünzen werden bei öffentlichen Cassen gar
nicht , sondern nur bei den Münz - und Einlösungsämtern als Material angenommen und behandelt.

Si l h e r m ü n z e n . K . K- öftere und andere nach dem Conventions - Fuß ausgemünzts Speciesthaler 2 fl-,
halbe Thaler oder Gulden 1 fl . . Viertel -Thaler oder halbe Gulden 30 kr . , Kopfstücke oder sogenannte Zwanziger
20 kr . , alte Siebenzehner L5 kr . , halbe Kopfstücke oder Zehner 10 kr. , alte Siebener 6 kr . , dann Fünfer und
Groschen. K . K . niederländ . ganze Kronenthaler 2 fl . 12 kr . , halbe Kronen 1 fl . O kr . , Viertel -Kronen 33 kr.

Ferner gelten in Oesterreich: Venezianische Zecchinen H fl . 32 kr. , italienische 20 Lirestücke 7 fl . 35 kr . ,
französische20 Frankenstücke 7 fl . 35 kr . , bairische ganze Kronenthaler 2 fl . 12 kr . , Mailänder ganze Scudi 1 fl-
H5z kr. , spamsche Matten oder Säulenthaler 2 fl . 3 kr . C . M . Beschädigte und beschnittene Münzen weiden
bei öffentlichen Cassen nicht angenommen , sondern von den Münz - und Einlösungsämtern gegen den festgesetzten
PreiS übern -/ !umen.
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